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Ärztekammer

Save the date!

Mutterschutz im Arztberuf – Rechte kennen,  

Chancen nutzen

Infoveranstaltung der Landesärztekam-

mer Hessen, vor Ort oder online (Live-

stream).

Termin: 29. Januar 2026,  

18 bis 20:30 Uhr

Ort: Hanauer Landstraße 152, 

 60314 Frankfurt am Main  

oder online

Expertinnen und Experten aus Ärztekam-

mern, Verbänden und Fachgesellschaften 

beleuchten die wichtigsten arbeitsrecht-

lichen Fragen rund um Schwangerschaft, 

Mutterschutz und Stillzeit im ärztlichen 

Berufsalltag. Im Fokus stehen praxisnahe 

Einblicke in Gefährdungsbeurteilungen, 

rechtliche Grundlagen und Handlungs-

spielräume, die Ärztinnen eine selbstbe-

stimmte und sichere Weiterarbeit er-

möglichen. 

Information und Anmeldung: 

www.laekh.de/mutterschutz-im-arzt

beruf

Der QR-Code führt direkt dorthin.

                                                    (red)

Bundesverfassungsgericht erklärt  

die Triage-Regelungen für nichtig

Mit Beschluss vom 23. September 2025 

hat das Bundesverfassungsgericht den 

neu eingeführten § 5c IfSG, in dem für den 

Fall einer Pandemie bedingten Knappheit 

von intensivmedizinischen Ressourcen 

Triage-Regelungen vorgesehen sind, für 

nichtig erklärt.

In § 5c IfSG regelte der Bundesgesetzge-

ber unter anderem, anhand welcher mate-

rieller Kriterien die Ärztinnen und Ärzte 

die Entscheidung über die Zuteilung über-

lebenswichtiger intensivmedizinischer Be-

handlungskapazitäten bei nicht ausrei-

chenden Ressourcen zu treffen haben, so-

weit dieser Knappheitsfall durch eine 

übertragbare Krankheit jedenfalls mitver-

ursacht ist. Kennzeichnend für die in § 5c 

IfSG geregelte Triage-Situation war, dass 

jede Entscheidung über die Verteilung der 

unzureichenden, zur Verfügung stehen-

den intensivmedizinischen Ressourcen zu 

einem Verlust von Menschenleben führen 

kann. Diese Regelungen sind nichtig. 

Die gesetzlichen Vorgaben des § 5c IfSG 

verletzten die Berufsausübungsfreiheit 

der behandelnden Ärztinnen und Ärzte 

sowie ihr Recht, im Rahmen ihrer thera-

peutischen Verantwortung „frei von fach-

lichen Weisungen“ eine Heilbehandlung 

durchführen zu können. Die Ärztinnen 

und Ärzte sind in ihrer beruflichen Tätig-

keit frei von fachlichen Weisungen und 

entscheiden im Rahmen der Therapiefrei-

heit auch das „Ob“ und das „Wie“ einer 

Heilbehandlung. Dies ist Kern der ärztli-

chen Berufsausübungsfreiheit.

Der Bundesgesetzgeber hat keine Gesetz-

gebungskompetenzen, in der Gestalt des 

§ 5c IfSG in die ärztliche Berufsausübungs-

freiheit einzugreifen. Die Gesetzgebungs-

kompetenz des Bundes beschränkt sich 

auf „Maßnahmen gegen gemeingefährli-

che oder übertragbare Krankheiten“. Für 

Regelungen zur Triage, wie sie in § 5c IfSG 

vorgesehen sind, sind jedoch die Länder 

zuständig.

Mit dem Urteil stärkt das Bundesverfas-

sungsgericht die ärztliche Berufsaus-

übungsfreiheit, die auch die ärztliche The-

rapiefreiheit umfasst. Die Ärztinnen und 

Ärzte haben das Recht und die Pflicht, ih-

re Patientinnen und Patienten nach den 

Regeln der ärztlichen Kunst zu versorgen 

und in einer Notsituation bei unzureichen-

den intensivmedizinischen Ressourcen die 

notwendigen Entscheidungen zur Ret-

tung einer möglichst großen Zahl an Men-

schenleben zu treffen.

Andreas Wolf

Stellv. Justitiar

Syndikusrechts- 

anwalt

Landesärztekammer 

Hessen
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